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1. Update der Corona-Hilfsmaßnahmen 

1.1 Corona-Kurzarbeit verlängert 

Kurzarbeit kann zunächst für einen Zeitraum von 
höchstens drei Monate beantragt werden, sind alle 
Voraussetzungen erfüllt, kann die Beihilfe unmit-
telbar um maximal drei Monate bis längstens 
30.9.2020 verlängert werden. Für Erstbegehren
mit einem Beginn ab 1. Juni 2020 ist keine rück-
wirkende Antragstellung mehr möglich. Verlänge-
rungsbegehren können rückwirkend – spätestens 
aber drei Wochen nach dem geplanten Beginn der 
Verlängerung - gestellt werden. Für Erstanträge mit 
Beginn der Kurzarbeit ab 1. 6. (oder später) sowie 
für alle Verlängerungsanträge mit Fortsetzung der 
Kurzarbeit ab 1. 6. (oder später) ab dem 4. Kurzar-

beitsmonat ist die neue Sozialpartnervereinba-
rung (Version 7.0) zu verwenden.  

Ein Expertenteam hat unter Berücksichtigung der 
am 17.6.2020 veröffentlichen Novelle des Arbeits-
marktservicegesetzes (AMSG) ein umfassendes In-
fopaket zu wesentlichen Fragen der Lohnverrech-
nung erstellt. Sämtliche Informationen dazu finden 
Sie auf der Homepage des Arbeitsministeriums un-
ter 
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronaviru
s/FAQ--Kurzarbeit.html. 

Vom BMF wurde eine aktualisierte Information zur 
(lohn-)steuerliche Behandlung der Covid-19-
Kurzarbeit veröffentlicht. Neu gegenüber der bishe-
rigen Info ist insbesondere, dass übernommene 
Dienstnehmerbeiträge zur SV nicht mehr als Vortei-
le aus dem Dienstverhältnis gelten und somit auch 
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nicht den Lohnabgaben (LSt, KommSt, DB und 
DZ) unterliegen. 

1.2 Corona-Fixkostenzuschuss 

Über die Details zum Fixkostenzuschuss haben wir 
bereits in einer Sonder-KlientenInfo berichtet. In 
der im BGBl veröffentlichten Fassung der Richtli-
nie wurden auch die Bestimmungen zu den Ge-
winnausschüttungen klargestellt. In der Zeit vom 
16.3.2020 bis zum 16.3.2021 dürfen keine Dividen-
den oder sonstige rechtlich nicht zwingende Ge-
winnausschüttungen vorgenommen, keine Rückla-
gen zur Erhöhung des Bilanzgewinnes aufgelöst und 
keine eigene Aktien rückgekauft werden. Danach 
hat eine maßvolle Dividenden- und Gewinnauszah-
lungspolitik zu erfolgen.  

In den FAQs (https://www.bmf.gv.at/public/top-
themen/corona-hilfspaket-
faq.html#Fixkostenzuschuss) wurde nunmehr er-
klärt, dass auch Leasingraten aus einem Operating 
Leasing Vertrag zu den begünstigten Fixkosten zäh-
len.  

Der Fixkostenzuschuss ist bekanntlich gestaffelt, 
abhängig vom Umsatzausfall. Der Umsatzausfall ist 
immer nach dem durchschnittlichen Umsatzausfall 
des beantragten Zeitraumes (maximal drei Monate, 
die zusammenhängen müssen) zu bemessen. 

Und nicht vergessen: Ab 19.8.2020 kann die 2. 
Tranche des Fixkostenzuschusses beantragt wer-
den. Der Antrag auf Auszahlung des Fixkostenzu-
schusses muss grundsätzlich bis 31.8.2021 einge-
bracht werden. Die Auszahlung kann in folgenden 
Tranchen beantragt werden: 

1.3 Wann befindet sich ein Unterneh-
men in Schwierigkeiten 

Bei einer Reihe von finanziellen Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-
Krise (wie z.B. Garantien/Direktkredite, Fixkosten-
zuschüsse), ist Voraussetzung, dass sich das Unter-
nehmen am 31.12.2019 nicht in finanziellen 
Schwierigkeiten im Sinne der Allgemeinen Grup-
penfreistellungs-Verordnung (AGVO) befunden hat.  

Für die Beurteilung der Frage, ob ein „Unterneh-
men in Schwierigkeiten“ lt. AGVO vorliegt, muss 
in einem ersten Schritt eine Trennung zwischen 
„Großen Unternehmen“ - GU und „Kleinen und 
Mittleren Unternehmen“ - KMU gemäß KMU-
Definition vorgenommen werden. 

Einstufung als KMU 

Das Ergebnis muss unter dem Schwellenwert für 
Beschäftigte (Vollzeitäquivalent auf Jahresbasis) 
und für Finanzdaten (Jahresumsatz oder Bilanz-
summe) bleiben:  

Größenklasse Beschäftigte

Kleinstunternehmen <  10 UND 

Kleines Unternehmen (KU) <  50 UND 

Mittleres Unternehmen (MU) < 250 UND 

Größenklasse Jahresumsatz Bilanzsumme

Kleinstuntern. ≤ €   2 Mio ODER ≤ €   2 Mio 

(KU) ≤ € 10 Mio ODER ≤ € 10 Mio 

(MU) ≤ € 50 Mio ODER ≤ € 43 Mio 

Die Einhaltung des Mitarbeiterzahl-Kriteriums ist 
eine zwingende Voraussetzung, um als KMU einge-
stuft zu werden. Allerdings steht es dem Unterneh-
men frei, entweder die Obergrenze für den Jahres-
umsatz oder die der Bilanzsumme einzuhalten. Bei 
der Berechnung der Schwellenwerte sind bei einer 
Beteiligung größer gleich 25% (sog. Partnerunter-
nehmen) die Daten des Partnerunternehmens antei-
lig in die Berechnung miteinzubeziehen. Bei einer 
Beteiligung von größer gleich 50% (sog. verbunde-
nes Unternehmen) sind die Daten des verbundenen 
Unternehmens zu 100% in die Berechnung mitein-
zubeziehen. Im Falle der Einbeziehung eines Unter-
nehmens in einen Konzernabschluss sind die konso-
lidierten Zahlen heranzuziehen. 

Ein Unternehmen verliert bzw. erhält den KMU-
Status erst, wenn die Über- bzw. Unterschreitung 
der Schwellenwerte in zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren eintritt. Das gilt jedoch nicht für 
den Fall einer Übernahme durch ein großes Unter-
nehmen bzw. einer Umgründung in diesem Zeit-
raum.  

Ein großes Unternehmen gilt als „Unternehmen 
in Schwierigkeiten“ iSd AGVO, wenn eines der 
folgenden Kriterien erfüllt ist: 

- GmbH und AG: Verlust von mehr als der 
Hälfte des gezeichneten Stamm- bzw. 
Grundkapitals (inkl. Agio) aufgrund aufge-
laufener Verluste.  

- Offene Gesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft: Mehr als die Hälfte der in den Ge-
schäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel 
ist infolge aufgelaufener Verluste verloren-
gegangen. 

- Das Unternehmen ist Gegenstand eines In-
solvenzverfahrens oder erfüllt die Vorausset-
zungen für die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 

- Das Unternehmen hat eine Umstrukturie-
rungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde 
noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie 
ist noch nicht erloschen bzw. das Unterneh-
men hat eine Umstrukturierungsbeihilfe er-
halten und unterliegt noch immer einem Um-
strukturierungsplan. 



______________________________________________________________________________________________________

Klienteninformation III/2020   Seite 3 von 11

- in den letzten beiden Jahren betrug 
 der buchwertbasierte Verschuldungs-

grad des Unternehmens mehr als 7,5 
UND 

 das anhand des EBITDA berechnete 
Zinsdeckungsverhältnis lag unter 1,0. 

Ein KMU (Kapitalgesellschaften und Personenge-
sellschaften) gilt als „Unternehmen in Schwierig-
keiten, wenn mindestens einer der folgenden Um-
stände (a) – d)) erfüllt ist:  

a) Bei Kapitalgesellschaften und 
b) bei Personengesellschaften, bei der zumin-

dest einige Gesellschafter unbeschränkt für 
die Schulden der Gesellschaft haften  
ist mehr als die Hälfte des gezeichne-
ten/ausgewiesenen Kapitals durch aufgelau-
fene Verluste verbraucht. Keine Prüfung der 
Kriterien a) und b) für KMU, die noch keine 
3 Jahre bestehen.  

c) Vorliegen der Voraussetzungen (= Zahlungs-
unfähigkeit und/oder Überschuldung) für die 
Eröffnung oder ein bereits anhängiges Insol-
venzverfahren  

d) Unternehmen, die eine Rettungs- und/oder 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, 
solange sie noch dem Umstrukturierungsplan 
unterliegen 

Unternehmen, die zum 31.12.2019 in finanziellen 
Schwierigkeiten sind, haben dennoch einen An-
spruch auf einen Fixkostenzuschuss, wenn die Bei-
hilfen an das Unternehmen oder Unternehmen 
derselben Unternehmensgruppe in den letzten 
drei Steuerjahren bzw. Wirtschaftsjahren in 
Summe den Betrag von € 200.000 nicht über-
schreiten.

2. Investitionsprämie 7% bzw 14% ab 

1.9.2020 

Zur Schaffung eines Anreizes für Unternehmen in 

und nach der COVID-19 Krise zu investieren und 

so Unternehmensstandorte und Betriebsstätten in 

Österreich zu sichern, Arbeits- und Ausbildungs-

plätze zu schaffen und damit auch zur Stärkung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-

schaftsstandortes Österreich beizutragen, hat der 

Gesetzgeber die COVID-19 Investitionsprämie für 

Unternehmen beschlossen (Investitionsprämienge-

setz – InvPrG, BGBl I 88/2020). Der Antrag kann 

ab 1.9.2020 beim aws gestellt werden. Die COVID-

19 Investitionsprämie ist keine Steuerbegünstigung 

und wird deshalb auch nicht vom BMF gewährt.  

Vielmehr wird die Gewährung und Auszahlung die-

ser Prämie von der Austria Wirtschaftsservice 

GmbH (aws) im Namen und auf Rechnung des 

Bundes vorgenommen. Vorerst werden der aws da-

für vom Bund eine Milliarde Euro zur Verfügung 

gestellt. Laut Auskunft des BMDW werden im Be-

darfsfall die Mittel von 1 Milliarde Euro für die In-

vestitionsprämie durch eine Gesetzesänderung auf-

gestockt. Anträge, die im Zeitraum zwischen 

1.9.2020 und 28.2.2021 eingebracht werden, sind 

aufgrund der beihilferechtlichen Konstruktion als 

allgemeine Maßnahme jedenfalls zu bedienen. 

Es wurde eine Richtlinie für die Abwicklung der In-

vestitionsprämie erlassen. Danach gelten für die In-

vestitionsprämie folgende wesentliche Bestimmun-

gen: 

 Gefördert werden materielle und immaterielle 

aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das 

abnutzbare Anlagevermögen eines Unterneh-

mens an österreichischen Standorten.  

 Erste Maßnahmen im Zusammenhang mit ei-

ner förderungswürdigen Investition müssen zwi-

schen 1.8.2020 und 28.2.2021 gesetzt werden. 

Erste Maßnahmen sind Bestellungen, Kaufver-

träge, Lief- 

erungen, der Beginn von Leistungen, Anzahlun-

gen, Zahlungen, Rechnungen oder der Baube-

ginn. Planungsleistungen, Einholung von be-

hördlichen Genehmigungen und Finanzierungs-

gespräche zählen nicht zu den ersten Maßnah-

men. Die Inbetriebnahme und Bezahlung der 

Investitionen hat bis längstens 28.02.2022 zu 

erfolgen. Wenn das Investitionsvolumen größer 

als € 20 Mio (exkl USt) ist, hat die Inbetrieb-

nahme und Bezahlung bis längstens 28.02.2024 

zu erfolgen. Diese Zeiträume sind nicht verlän-

gerbar. 

 Die Förderung kann ab dem 1.9.2020 und bis 

zum 28.2.2021 beantragt werden. 

 Förderungsfähige Unternehmen sind nur sol-

che iSd § 1 UGB, die über einen Sitz und/oder 

eine Betriebsstätte in Österreich verfügen. Aus-

genommen sind Unternehmen oder Gesellschaf-

ten, wenn gegen sie oder einen geschäftsführen-

den Gesellschafter ein Insolvenzverfahren an-

hängig ist oder die Voraussetzungen dafür vor-

liegen. Ebenso sind Unternehmen ausgenom-

men, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen, 

deren Verletzung gerichtlich strafbar ist.

 Förderungsfähige Investitionen sind Investiti-

onen in das abnutzbare materielle oder immate-
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rielle Anlagevermögen, die erstmalig im Unter-

nehmen (bzw im Konzern) aktiviert werden. 

 Das minimal förderbare Investitionsvolumen 

beträgt € 5.000 netto pro Antrag, das maximal 

förderbare Investitionsvolumen beträgt € 50 

Mio netto pro Unternehmen (Konzern). 

 Nicht förderungsfähige Investitionen sind bei-

spielsweise: PKW, LKW, Luftfahrzeuge und 

Schiffe, die mit fossilen Energieträgern betrie-

ben werden (davon wieder ausgenommen sind 

Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge mit Anschaffungs-

kosten bis maximal € 70.000), Anlagen zur 

Wärmeerzeugung, Gebäudekonditionierung o-

der Warmwasserbereitung, sofern mit diesen In-

vestitionen nicht eine substanzielle Treibhaus-

gasreduktion verbunden ist, Gebäude, Grundstü-

cke, Firmenwerte etc. Die Umsatzsteuer zählt 

nur dann zu den förderungsfähigen Kosten, 

wenn sie nicht abzugsfähig ist. 

 Die Förderungshöhe beträgt grundsätzlich 

7%. Sie erhöht sich auf 14% für die im An-

hang 1 bis 3 der Förderrichtlinie genannten In-

vestitionen. Diese sind zB Investitionen in 

Elektro-PKW, E-Fahrräder oder auch normale 

Fahrräder, Investitionen in Anlagen zur Herstel-

lung von Pandemieausrüstungen (wie zB Ge-

sichtsmasken, Beatmungsgeräten, Schutzklei-

dungen etc), Entwicklung und Produktion von 

Medikamenten, Investitionen zur Verbesse-

rung oder Schaffung von EDV-Infrastruktur,

etc. 

 Die Antragstellung für die Investitionsprämie ist 

elektronisch unter https://foerdermanager.aws.at

ab dem 1.9.2020 einzubringen.  

 Die Investitionsprämie stellt gem § 124b Z 365 

EStG keine Betriebseinnahme dar. Daher kürzt 

die Investitionsprämie auch nicht die Basis für 

die Absetzung für Abnutzung des geförderten 

Wirtschaftsguts. 

3. Verlustrücktrag und Steuererklärun-

gen 2019 

Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde – 

wie wir bereits in der Sonder-KlientenInfo vom Juli 

2020 berichtet haben – die Möglichkeit geschaffen, 

nicht ausgleichsfähige negative betriebliche Ein-

künfte des Veranlagungszeitraumes 2020 bis ma-

ximal € 5 Mio, auf Antrag auf die Veranlagung 

2019 und unter bestimmten Umständen auf die Ver-

anlagung 2018 rückzutragen und mit den positiven 

Einkünften dieser Jahre zu verrechnen. 

In der derzeit zur Begutachtung vorliegenden Ver-

ordnung ist nunmehr vorgesehen, dass die voraus-

sichtlichen Verluste 2020 bei der Steuererklä-

rung 2019 durch Bildung eines besonderen Ab-

zugspostens (sogenannte COVID-19-Rücklage) 

berücksichtigt werden können. Der sorgfältig ge-

schätzte und glaubhaft gemachte voraussichtliche 

Verlust 2020 kann dann bereits bis zu maximal 60% 

der Einkünfte 2019 (max jedoch € 5 Mio) bei der 

Veranlagung 2019 vorläufig berücksichtigt werden. 

Kann der Verlust 2020 nicht geschätzt oder glaub-

haft gemacht werden und wurden die Vorauszah-

lungen für 2020 bereits auf Null bzw auf die Min-

destkörperschaftsteuer herabgesetzt, sollen bis zu 

30% der Einkünfte 2019 als vorläufiger Verlust-

rücktrag geltend gemacht werden können. Für die 

Bildung einer COVID-19-Rücklage wird ein Antrag 

unter Verwendung eines amtlichen Formulars zu 

stellen sein.  

Wenn die Steuererklärungen 2019 nicht so schnell 

fertiggestellt werden können, soll alternativ die 

Möglichkeit geschaffen werden, jetzt (!) noch die 

Vorauszahlungen für 2019 unter Berücksich-

tigung einer COVID-19-Rücklage herabzuset-

zen.  

Die Veröffentlichung der Verordnung ist abzuwar-

ten. Wie werden Sie in der nächsten Ausgabe im 

Detail dazu informieren.  

4. Fixkostenzuschuss Phase II 

Im September 2020 startet die zweite Phase des 

Fixkostenzuschusses. Die Richtlinie wurde bereits 

auf der BMF-Homepage veröffentlicht, muss aber 

noch von der EU Kommission genehmigt werden. 

In der zweiten Phase können Anträge für bis zu 

maximal sechs Betrachtungszeiträume, die zeit-

lich zusammenhängen müssen, gestellt werden. 

Letzter Betrachtungszeitraum ist der 16.2.2021 bis 

15.3.2021. 

Neu ist, dass bereits ab 30% (bisher 40%) Um-

satzausfall ein Zuschuss gewährt wird. Der Fixkos-

tenzuschuss ist in der Phase II pro Unternehmen mit 

maximal € 5 Mio begrenzt. Unternehmen mit einem 

Umsatz von weniger als € 100.000 im letztveran-

lagten Jahr können einen pauschalen Zuschuss in 

Höhe von 30% des Umsatzausfalles beantragen. 
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Die Fixkosten können – in Abhängigkeit vom Um-

satzausfall -  bis zu 100% (bisher 75%) ersetzt 

werden. Zusätzlich zur Phase I können Leasing-

raten, AfA und endgültig frustrierte Aufwen-

dungen – etwa bereits getätigte Vorleistungen von 

Reiseveranstaltern für stornierte Reisen - abgerech-

net werden.  

AfA und Leasingraten können auch rückwirkend

für den Betrachtungszeitraum für den Fixkostenzu-

schuss Phase I angesetzt werden. 

Anträge können bereits ab 16.9.2020 für die erste 

Tranche von 50% gestellt werden. 

5. NPO-Zuschuss für Gemeinnützige 

Vereine, Feuerwehren, Kirchen 

Damit Nonprofit-Organisationen (NPO) ihre wich-

tigen, gesellschaftlichen Leistungen auch weiterhin 

wahrnehmen können, steht ein steuerfreier, nicht 

rückzahlbaren NPO-Zuschuss bereit. Vergütet wer-

den 100% der Kosten zwischen 1.4. und 

30.9.2020 UND zusätzlich ein pauschaler „Struk-

tursicherungsbeitrag“ von 7% der Einnahmen 

2019. Übersteigt der so errechnete Zuschuss € 

3.000, ist der Zuschuss mit dem Einnahmenausfall 

der Quartale 1-3/2020 gegenüber 2019 begrenzt. 

Antragsberechtigte NPO: 

 Nonprofit-Organisationen (§§ 34-47 BAO) 

vielfach in der Rechtsform von Vereinen aus al-

len Lebensbereichen: 

Sport, Freizeit, Soziales, Rettungswesen, 

Bildung, Wissenschaft, Erziehung, Klima-, 

Umwelt- und Tierschutz, Kunst, Kultur, Ge-

sundheit, Pflege, Heimat- und Brauchtums-

pflege, Entwicklungszusammenarbeit, Ju-

gend, Senioren, Frauen, Erinnerungsarbeit, 

Denkmalpflege uvm. 

 Freiwillige Feuerwehren, nach landesgesetzli-

chen Vorschriften. 

 Gesetzlich anerkannte Kirchen, Religionsge-

meinschaften und Einrichtungen, denen auf 

Grund religionsrechtlicher Bestimmungen nach 

staatlichem 

Recht Rechtspersönlichkeit zukommt, 

 Beteiligungsorganisationen (Rechtsträger, an 

denen die genannten Organisationen mittelbar 

oder unmittelbar zumindest zu mehr als 50% be-

teiligt sind, wenn diese durch ihre Tätigkeit die 

satzungsgemäßen Aufgaben der Organisationen 

sicherstellen). 

Voraussetzungen für die Antragstellung: 

 Ein durch COVID-19 verursachter Einnah-

menausfall, der die Aktivitäten der Organisati-

on beeinträchtigt. Dabei gilt eine Schadens-

minderungspflicht, das heißt, die Organisation 

muss zumutbare Maßnahmen gesetzt haben, um 

die durch die Förderung zu deckenden förderba-

ren Kosten zu reduzieren. 

 Sitz in Österreich. Gründung/Errichtung der 

Organisation erfolgte spätestens am 10.3.2020. 

Die Aktivitäten der Organisation werden in Ös-

terreich gesetzt, ausgenommen der Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit. 

 Wirtschaftlich gesund und integer: Die Orga-

nisation darf zum 10.3 2020 nicht materiell in-

solvent gewesen sein. Über sie wurde in den 

letzten fünf Jahren vor der Antragstellung keine 

rechtskräftige Finanzstrafe oder Verbandsgeld-

buße verhängt. 

Art und Höhe des Zuschusses: 

Die Unterstützung erfolgt in Form ei-

nes steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zuschus-

ses unter der Voraussetzung, dass die Organisation 

alle Bestimmungen der Richtlinie erfüllt. Es besteht 

kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förde-

rung. 

Fixkostenzuschuss: Für die Berechnung der Förde-

rung sind die förderbaren Kosten im Zeitraum vom 

1.4.–30.9.2020 maßgeblich, die zu 100% ersetzt 

werden. Folgende betriebsnotwendig Kosten sind 

förderbar: 

 Betriebsnotwendige Zahlungsverpflichtun-

gen für Miete, Pacht, Versicherungsprämien, Li-

zenzkosten; 

 Zinsaufwendungen für Kredite und Darle-

hen, Finanzierungskostenanteil für Leasingraten, 

wenn die zugrundeliegenden Verträge vor dem 

10.3.2020 abgeschlossen wurden. 

 nicht das Personal betreffende betriebs-

notwendige, vertragliche Verpflichtungen (zB 

Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresab-

schlusskosten). 

 Zahlungen für Wasser, Energie, Telekom-

munikation, Reinigung, Betriebskosten von Lie-

genschaften (Abwasser- und Abfallentsorgung). 

 Wertverlust bei verderblicher oder saisona-

ler Ware. 
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 unmittelbar durch COVID-19 angefalle-

ne Mehrkosten im Zeitraum ab 10.3.–

30.9.2020 zB für Schutzausrüstung oder Desin-

fektionsmittel, jedoch keine Personalkosten. 

 Frustrierte (verlorene) Aufwendungen, 

die nachweislich einer Veranstaltung zugerech-

net werden können, die aufgrund von gesetzlich 

oder behördlich gesetzten Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit der Corona-Krise nicht statt-

finden konnte, und vor dem 10.3.2020 angefal-

len sind. 

 Kosten für Behindertenarbeitsplätze (wenn 

die Arbeitnehmer/innen nicht kündbar sind und 

nicht für die Kurzarbeit angemeldet werden 

können). 

 Kosten für die erforderlichen Bestäti-

gungen durch Steuerbera-

ter/Wirtschaftsprüfer. 

Nicht gefördert werden Kosten, die durch an-

dere Förderungen oder Versicherungsleistungen 

abgedeckt wurden oder werden. 

Struktursicherungsbeitrag: Zusätzlich zum 

Fixkostenzuschuss kann ein pauschaler Struktursi-

cherungsbeitrag in Höhe von 7% der Einnahmen 

auf Basis des Jahresabschlusses 2019 (bzw einem 

Durchschnitt aus 2018/19) beantragt werden.  

 Der Struktursicherungsbeitrag soll pauschal jene 

Kosten abgelten, die nicht unter die förderbaren 

Kosten fallen, wie zB Instandhaltungs- oder 

Wartungskosten oder auch Aufwandsentschädi-

gungen, maximal € 120.000.

 Die Förderung ist mit dem Einnahmenausfall in 

den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 be-

grenzt (Quartalsvergleich 1-3/2019 mit 1-3/2020 

bzw Vergleich des Durchschnitts der ersten drei 

Quartale der Rechnungsabschlüsse 2018 und 

2019). Wenn die antragstellende Organisation 

nach dem 1.1.2019 gegründet wurde, müssen die 

Einnahmen für die fehlenden Monate hochge-

rechnet oder geschätzt werden. 

Fördergrenzen und Abwicklung: 

 Die Förderung muss mindestens € 500 und kann 

maximal € 2,4 Mio. pro Organisation (inkl ver-

bundene Unternehmen) betragen. Die Berech-

nung des Einnahmenausfalls und die Begren-

zung der Zuschusshöhe mit dem Einnahmenaus-

fall entfällt, sofern die beantragten förderbaren 

Kosten € 3.000 nicht überschreiten. 

 Mit der technischen Abwicklung der Förderung 

ist die Austria Wirtschaftsservice GmbH

(aws) beauftragt. 

 Vorgesehen ist, dass 50% der Förderung in-

nerhalb weniger Tage nach Antragstellung 

ausbezahlt werden. Die restlichen 50% werden 

nach Einreichung der Abrechnung ausbezahlt. 

Förderungen bis € 3.000 sollen innerhalb weni-

ger Tage zu 100% ausbezahlt werden. 

5.1 Direkte Unterstützungsmaßnah-
men für Kultureinrichtungen und 
Kunstschaffende 

Die Kultur- und Unterhaltungsbranche ist durch die 
Covid-19-Schutzmaßnahmen besonders betroffen. 
Der Kulturbetrieb kam damit zum Erliegen. Die Un-
terstützungsmaßnahmen kommen mit etwas Verzö-
gerung ans Licht. Hier ein Überblick dazu: 

 Künstlersozialversicherungsfonds 

Für Künstler und Kulturvermittler wurde ein 
COVID-19-Fonds eingerichtet. Alle Künstlerin-
nen und Künstler, die beim Härtefallfonds der 
WKÖ nicht antragsberechtigt sind, können 
seit 30. März 2020, einen Antrag beim KSVF 
(Künstler-Sozialversicherungsfonds) einbringen. 
Die Unterstützung soll die durch Schließungen 
und Absagen bedingten Einkommensausfälle 
kompensieren.  

Zusätzlich können nun auch Kulturvermittlerin-
nen und Kulturvermittler diese Beihilfe beantra-
gen. Die Höhe der Auszahlungen durch den 
KSVF entspricht jener des Härtefall-
fonds. Ausgezahlt werden insgesamt in einer 
ersten Phase bis zu € 1.000. Anträge sind wei-
terhin möglich. 

Die Phase 2 des Covid-19-Fonds des KSVF ist 
in Ausarbeitung. 

 Überbrückungsfonds für Künstler*innen 

Es wird ein eigener Überbrückungsfonds für 
Künstlerinnen und Künstler eingerichtet. Der 
Fonds ist mit rund € 90 Mio dotiert. Damit kön-
nen € 1.000 pro Monat für die Dauer von bis 
zu sechs Monaten ausgezahlt werden. Die ge-
setzliche Grundlage für den Überbrückungs-
fonds wurde am 17.6.2020 vom Parlament ver-
abschiedet. Die Richtlinien dazu sind noch in 
Ausarbeitung. Es ist eine Auszahlung ab Juli 
2020 in Aussicht genommen.

Weitere Unterstützungsfonds 

Für Musikschaffende haben die Verwertungs-
gesellschaften AKM & austro mechana und die 
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Österreichische Interpretengesellschaft 
(OESTIG) einen Fonds eingerichtet, der Musik-
Urheberinnen/Urhebern zur Verfügung steht, die 
durch signifikante Tantiemen- oder Honoraraus-
fälle in finanzielle Not geraten sind. Weitere 
Fonds gibt es für Bildende Kunstschaffende, 
Filmschaffende, Audiovisuelle Medien, Schrift-
steller und Übersetzer, Tonträgerinterpreten und 
-Produzenten. 

Einen generellen Anspruch auf Entschädigung für 
entgangene Einnahmen gibt es nicht. Die Steuerli-
chen Begleitmaßnahmen wie Herabsetzung und 
Stundung von Steuern und Beiträgen gelten eben-
falls. 

 Senkung Umsatzsteuer auf 5% 

Der im Parlament eingebrachte Initiativantrag zur 
Senkung der Umsatzsteuer auf 5 % umfasst auch 
Umsätze der Kulturbranche, und zwar   

- bisher schon von dem begünstigten Steuer-
satz von 10% umfasste Publikationen 

- Kunstgegenstände (Gemälde, Originalstiche, 
Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, Ta-
pisserien und textile Wandbekleidungen). 
Nicht jedoch Briefmarken, Sammlungsstü-
cke und Antiquitäten 

- Umsätze aus der Tätigkeit als Künstlerin o-
der Künstler 

- Leistungen iZm Theaterbetrieben, Musik- 
und Gesangsaufführungen und Museumsbe-
trieben 

- Filmvorführungen 

Der Steuersatz von 5% soll für alle nach dem 
30.6.2020 und vor dem 1.1.2021 ausgeführte Um-
sätze zur Anwendung kommen. 

6. Steuerliche Erleichterungen und Ände-
rungen 

6.1 Befristete Erleichterungen für die 
Gastronomie (Wirtshauspaket) 

Die Bundesregierung hat mit dem 19. Covid-19-
Gesetz ein sogenanntes „Wirtshauspaket“ ge-
schnürt, welches der Gastronomie mit fünf Maß-
nahmen unter die Arme greifen soll. In der Zwi-
schenzeit wurde aber bereits eine weitergehende 
Reduktion der Umsatzsteuer für die Gastronomie 
angekündigt. Die meisten Maßnahmen treten mit
1.7.2020 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2020
wieder außer Kraft: 

 Senkung der Umsatzsteuer: Die im 19. 
Covid-19-Gesetz vorgesehene Reduktion der 
Umsatzsteuer auf 10 % für die in der Gast-
ronomie ausgeschenkten offenen, nichtalko-
holischen Getränke dürfte bald überholt sein, 
da am 18.6.2020 ein Initiativantrag im Par-

lament eingebracht wurde, der eine weiter-
gehende Reduktion der Umsatzsteuer vor-
sieht. Danach soll für alle ab dem 1.7. bis 
31.12.2020 erbrachten Umsätze aus der 
Abgabe von Speisen und Getränken (auch 
alkoholische), für die eine Gewerbeberechti-
gung (§ 111 Abs 1 GewO) für das Gastge-
werbe erforderlich ist, die Umsatzsteuer auf 
5 % reduziert werden. Auch Tätigkeiten, 
für die nach der Gewerbeordnung kein Befä-
higungsnachweis erforderlich ist (z.B. 
Schutzhütten) sollen erfasst sein. Die in der 
landwirtschaftlichen Gastronomie anfallende 
Zusatzsteuer für alkoholische Getränke soll 
ebenfalls entfallen. Die Beschlussfassung 
bleibt abzuwarten, insbesondere aber auch 
die Genehmigung der EU.  

 Abschaffung der Sektsteuer ab 1.7.2020: 
Die Sektsteuer beträgt derzeit noch € 1 je 
Liter für in Österreich hergestellte Schaum-
weine mit Ausnahme von Prosecco (Frizzan-
te), weil dieser steuerlich als Wein gilt. Ob 
diese Abschaffung allerdings der Gastrono-
mie zu Gute kommen wird, wird sich weisen. 
Das hängt davon ab, ob der Getränkehandel 
dementsprechend reduziert. 

 Erhöhung der steuerfreien Essensgut-
scheine: Die steuerfreien Essengutscheine 
für Arbeitnehmer zur Verköstigung am Ar-
beitsplatz werden von derzeit € 4,40 auf € 
8,00 pro Arbeitstag nahezu verdoppelt. 
Gutscheine, die auch zur Bezahlung in einem 
Lebensmittelgeschäft verwendet werden 
können, waren bislang nur bis € 1,10 pro 
Arbeitstag steuerfrei. Diese Lebensmittel-
gutscheine wurden nun auf € 2,00 pro Ar-
beitstag erhöht. 

 Erhöhung der steuerlichen Absetzbarkeit 
von Geschäftsessen: Ausgaben oder Auf-
wendungen für die Bewirtung von Ge-
schäftsfreunden können derzeit nur zu 50 % 
steuermindernd abgesetzt werden. Damit das 
Geschäfts bei den Restaurants angekurbelt 
wird, wurde die Abzugsfähigkeit der Be-
wirtungsausgaben auf 75 % erhöht. Diese 
Steuererleichterung wird wohl in erster Linie 
der Gastronomie zugutekommen. 

 Änderung der Gastgewerbepauschalie-
rungsverordnung: Diese Änderungen lie-
gen derzeit nur im Entwurf vor und sind 
noch nicht kundgemacht. Die Begutach-
tungsfrist läuft noch bis 6.7.2020. Die Ände-
rungen sollen bereits für die Veranlagung 
2020 in Kraft treten und auch für zukünftige 
Veranlagungszeiträume gelten. Vorgesehen 
ist jedenfalls, dass für Betriebe mit mindes-
tens zehn Sitzplätzen in geschlossenen 
Räumlichkeiten der Vorjahresumsatz 
€ 400.000 betragen darf (bislang € 255.000). 
Für diese Betriebe sollen die Pauschalien für 
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die Betriebsausgaben wie folgt angepasst 
werden: 

- Das 15 %ige (bisher 10 %ige) Grund-
pauschale soll mindestens € 6.000
(bislang mindestens € 3.000) und 
höchstens € 60.000 (bislang € 25.000) 
betragen. Durch den Ansatz des Min-
destpauschalbetrages darf aber kein 
Verlust entstehen.  

- Das Mobilitätspauschale beträgt der-
zeit generell 2 % des Umsatzes. Künf-
tig soll dieses Pauschale in Gemeinden 
mit höchstens 5.000 Einwohnern 6 %
des Umsatzes, höchstens aber € 24.000 
betragen. In Gemeinden mit mehr als 
5.000 Einwohnern aber höchstens 
10.000 Einwohnern soll das Pauschale 
künftig 4 % des Umsatzes, maximal 
aber € 16.000 betragen.  

- Das Energiepauschale bleibt mit 8 %
des Umsatzes unverändert, erhöht sich 
aber durch die Anhebung der Umsatz-
grenze auf € 400.000 auf maximal € 
32.000 (bisher maximal € 20.400).  

6.2 Steuerliche Änderungen durch das 
18. COVID-19-Gesetz 

Mit dem 18. COVID-19-Gesetz wurden folgende 
steuerliche Änderungen beschlossen: 

 Steuerfreiheit der pauschalen Reiseauf-
wandsentschädigungen trotz Wegfall der 
Einsatztage: Pauschale Reiseaufwandsent-
schädigungen von gemeinnützigen Rechts-
trägern, deren satzungsmäßiger Zweck die 
Ausübung und Förderung des Körpersports 
ist, können weiter an Sportler, Schiedsrichter 
und Sportbetreuer in dem in § 3 Abs 1 Z 16c 
EStG festgelegten Ausmaß steuerfrei weiter-
gezahlt werden, auch wenn es aufgrund der 
COVID-19-Pandemie keine Einsatztage gibt. 

 Steuersatz von 0 % auf Schutzmasken: Für 
die Lieferung von Schutzmasken wird die 
Umsatzsteuer bei Lieferungen die nach dem 
13.4.2020 und vor dem 1.8.2020 getätigt 
werden auf 0 % gesenkt. 

 Rückzahlung von Gutschriften trotz 
Zahlungserleichterungen: Wurden Ab-
gaben gestundet oder die Stundung be-
antragt, wurde bisher dieser Rückstand 
automatisch mit danach entstehenden 
Gutschriften, die aus Selbstberech-
nungsabgaben, Prämien, Vergütungen 
oder Erstattungen resultieren, verrech-
net. Über das Guthaben konnte daher 
trotz (Antrag auf) Stundung nicht mehr 
verfügt werden. Um die Liquiditätslage 
der Steuerpflichtigen während der Krise 

zu verbessern, wird bis 30.9.2020 das 
Guthaben dennoch auf Antrag ausbe-
zahlt. Die neue Bestimmung findet auf 
Guthaben Anwendung, die nach dem 
10.5.2020 bekanntgegeben wurden.  

6.3 Wichtige Änderungen durch das 2. 
Finanz-Organisationsreformgesetz 

Mit dem 1. Finanz-Organisationsreformgesetz sollte 
ab 1. Juli 2020 die Aufgabenverteilung innerhalb 
der österreichischen Abgabenbehörden deutlich ge-
ändert werden. Mit dem 2. FORG soll das Inkraft-
treten der geänderten Bestimmungen vom 1.7.2020 
auf den 1.1.2021 verschoben werden. Das 2. 
FORG wurde zwar im Nationalrat beschlossen, die 
Beschlussfassung im Bundesrat ist allerdings noch 
ausständig. Neben der Verschiebung des Inkrafttre-
tens enthält das 2. FORG noch folgende für die 
Praxis wichtige Änderungen: 

 Die offensichtlich im FORG 2020 überse-
henen „Zentralen Services“ werden nun 
als eigene Organisationseinheit der Bun-
desfinanzverwaltung geregelt. Zu den Auf-
gaben der Zentralen Services gehört insbe-
sondere die Sicherstellung einer einheitli-
chen Rechtsauslegung und Vollziehung (§ 
64 Abs 2 Z 1 BAO). Dies wird wohl den 
bisherigen bundeseinheitlichen Fachbe-
reich umfassen. 

 Ferner umfasst der Aufgabenbereich der 
Zentralen Services die interne Prüfung der 
Abgabenbehörden sowie des Amts für Be-
trugsbekämpfung, die Entwicklung, der 
Aufbau und die Optimierung von EDV-
technischen Lösungen für die Budgetgeba-
rung, die Aus- und Weiterbildung der Be-
diensteten und die Unterstützung im Be-
reich der Datenverarbeitung. 

 Mit dem 2. FORG werden neuerlich die 
Zuständigkeitsbestimmungen des FinStrG 
angepasst.  

 In diesem Gesetz sind auch für Unterneh-
men mit coronabedingten Zahlungsschwie-
rigkeiten eine Stundung der Beiträge sowie 
Ratenzahlungen vorgesehen. Das Gesetz 
kann aber erst  Ende Juli veröffentlicht 
werden und wird dann rückwirkend mit 
1.6.2020 in Kraft treten. Daher wurde in 
der Zwischenzeit durch eine Verordnung 
des Gesundheitsministeriums die notwen-
dige Rechtssicherheit für Unternehmen ge-
schaffen und der ÖGK der gesetzliche 
Handlungsspielraum ermöglicht, um Be-
triebe bei coronabedingten Liquiditätseng-
pässen weiterhin entlasten zu können. 
Kernstück ist die weitere Aussetzung von 
Betreibungsmaßnahmen bei coronabeding-
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ten Zahlungsschwierigkeiten bis 
31.8.2020.  Auch die Vorschreibung von 
Säumniszuschlägen bei Meldeverspätun-
gen (ausgenommen bei verspäteter Anmel-
dung) wird durch die Verordnung bis 
31.8.2020 ausgesetzt. Danach ergibt sich 
nach Veröffentlichung des Gesetzes fol-
gende Rechtslage:  
- Die verzugszinsenfreie Stundung der 

Sozialversicherungsbeiträge für die 
Beitragsmonate Februar, März und 
April wird bis 15.1.2021 verlängert.
Danach besteht die Möglichkeit, die of-
fenen Beiträge über Antrag auf 11 Ra-
ten beginnend mit Februar aufzuteilen. 
Diesbezügliche Anträge können erst ab 
Jänner 2021 gestellt werden.  

- Für Beitragszeiträume ab Mai bis De-
zember sieht das Gesetz bei coronabe-
dingten Zahlungsschwierigkeiten ver-
zugszinsenpflichtige Stundungen für 
maximal 3 Monate bzw. Ratenzahlun-
gen bis längstens Dezember 2021 vor. 
Anträge auf Stundung können frühes-
tens ab Ende Juli 2020 mittels eines ei-
genen noch zu veröffentlichenden For-
mulars gestellt werden.  

- Die Beiträge für Mitarbeiter in 
Kurzarbeit, Risikofreistellung oder 
Absonderung sind von der Stundung 
ausgenommen. Diese sind bis zum 15.
des auf die Beihilfenauszahlung 
zweitfolgenden Kalendermonats an 
die ÖGK zu bezahlen. 

 Nach § 733 Abs 11 ASVG gilt für Stun-
dungs- sowie Teil- und Ratenzahlungszeit-
räume die Vermutung, dass dem Kranken-
versicherungsträger zur Zeit der Beitrags-
einzahlung die Begünstigungsabsicht und 
die Zahlungsunfähigkeit des Dienstgebers 
nicht bekannt war oder bekannt sein muss-
te (Anfechtungssperre). 

7. Homeoffice – welche Kosten sind ab-
zugsfähig? 

Zur Eindämmung der Verbreitung des Virus wurde 
von der Bundesregierung ein weitgehendes Betre-
tungsverbot öffentlicher Orte verhängt und damit, 
soweit möglich, auf Arbeiten im Homeoffice umge-
stellt. Üblicherweise wird die Tätigkeit physisch 
außerhalb des Betriebes idR vom privaten Wohnsitz 
aus (=Homeoffice) unter Einsatz von IT (Notebook, 
VPN) erbracht. Arbeiten im Homeoffice bedeutet 
Nutzung des privaten Arbeitszimmers und privater 
Wirtschaftsgüter. 

 Wann ist ein Arbeitszimmer im Woh-

nungsverband steuerlich anerkannt? 

Ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband liegt 
vor, wenn kein getrennter Zugang von außen für 
diesen Raum besteht. Der Raum selbst muss ge-
trennt begehbar sein und darf nicht ein Durch-
gangszimmer, ein durch Trennwände abgegrenz-
ter Bereich eines Raumes oder ein sonst privat 
genutzter Raum (zB Gästezimmer) sein. Auf-
wendungen oder Ausgaben iZm einem Arbeits-
zimmer im Wohnungsverband unterliegen zu-
nächst grundsätzliche dem Abzugsverbot gem 
§ 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG. Ausgenommen das 
Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Tätig-
keit. Im Zweifel wird auf das Überwiegen der 
Tätigkeit im Homeoffice bezogen auf die kon-
krete Einkunftsquelle abgestellt. Fraglich ist, 
inwiefern dabei der zeitlichen Komponente Be-
deutung zukommt. Ist bei der Beurteilung der 
überwiegenden Tätigkeit im häuslichen Arbeits-
zimmer auf das Veranlagungsjahr abzustellen 
oder ist ein kürzer Betrachtungszeitraum zuläs-
sig, wie zB auf die Anordnung des Arbeitgebers 
aufgrund der Covid-19 Schutzmaßnahmen. Die 
Judikatur ist hier nicht eindeutig, wobei gute 
Gründe dafürsprechen, einzelfallabhängig bei 
einer Änderung der Arbeitsumstände eine von-
einander abgegrenzte Beurteilung und damit ei-
ne Aliquotierung vorzunehmen. 

Zusätzlich muss das Arbeitszimmer nach Art 
der Tätigkeit für diese unbedingt notwendig 
und entsprechend genutzt und eingerichtet 
sein (zB gelten Ordinationsräume, Filmstudios 
und Kanzleiräume von vorneherein als abzugs-
fähig). Die temporäre Nutzung des Wohnzim-
mertisches für Homeofficetätigkeiten führt je-
denfalls nicht zur Qualifikation als Arbeitszim-
mer. 

Als steuerlich abzugsfähige Aufwendungen für 
ein Arbeitszimmer kommen insbesondere fol-
gende anteiligen Kosten in Betracht: 

- Anteilige Mietaufwendungen bzw AfA 
von den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten bei Eigenhei-
men/Eigentumswohnungen (Nut-
zungsdauer 67 Jahre; 1,5%) 

- Anteilige Betriebskosten (Kanal- und 
Wassergebühren, Müllabfuhr, Grund-
steuer, Gebäudeversicherung, Haus-
verwaltung, Strom- und Heizkosten, 
Haushaltversicherung) 

- AfA für Einrichtungsgegenstände (Nut-
zungsdauer 10 Jahre)  

- Finanzierungskosten. 

 Nutzung von Wirtschaftsgütern im Home-

office
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Bei steuerlicher Anerkennung des Arbeitszim-

mers im Wohnungsverband gilt dies auch für ty-

pische Einrichtungsgegenstände wie Sessel, 

Schreibtisch, Regale, Vorhang, Lampe. Sonst 

bleiben auch die beruflich genutzten Gegenstän-

de steuerlich nicht abzugsfähig. 

Davon zu unterschieden sind die typischen Ar-

beitsmittel wie Computer, Computertisch, Ko-

pierer, Drucker, Scanner, Bildschirm, Tastatur, 

Headset, Handy. Diese sind aliquot steuerlich 

abzugsfähig, auch wenn sie sich im nicht ab-

zugsfähigen Arbeitszimmer befinden. Die Ver-

waltungspraxis geht von einer 40%igen Privat-

nutzung eines stationären Computers im Haus-

halt aus. In Zeiten von Covid-19-Homeoffice 

wird eine niedrigere Privatnutzung angesetzt 

werden können. 

Welche Kosten kommen in Betracht: 

- Anschaffungskosten der typischen Ar-

beitsmittel entweder verteilt über die Nut-

zungsdauer (3-5 Jahre) oder bei Kosten un-

ter € 800 im Jahr der Anschaffung als ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter. 

- Providergebühren, Leitungskosten, Internet 

und Telefongebühren aliquot der berufli-

chen Nutzung. 

Sollte der Arbeitgeber Kostenersatz für die beruf-
lich Nutzung von Handy, Grund- und Telefonge-
bühren, Internetgebühren und Arbeitszimmer leis-
ten, so ist dieser lohnsteuerpflichtig. Der Arbeit-
nehmer kann Ausgaben – sofern sie nach den darge-
stellten Grundsätzen steuerlich abzugsfähig sind - 
im Rahmen der Werbungskosten geltend machen 

8. Splitter 

8.1 Änderung des Gesetzes über die 
Prüfung lohnabhängiger Abgaben 
und Beiträge 

Mit dieser Änderung des PLABG wurde nun die 
Rechtsansicht des VfGH hergestellt. Der Österrei-
chischen Gesundheitskasse wurde nun wieder die 
Kompetenz für eine Sozialversicherungsprüfung 
eingeräumt (§ 41a ASVG). Gemeinsam mit einer 
Sozialversicherungsprüfung der ÖGK ist jedenfalls 
eine Lohnsteuerprüfung sowie eine Kommunalsteu-
erprüfung zu verbinden. Den Prüfungsauftrag hier-
für erteilt die ÖGK. Der Prüfdienst des Finanzamts 
wurde auf Prüfdienst für Lohnabgaben und Bei-
träge (PLB) abgeändert (bisher PLAB). Die neuen 
Bestimmungen treten mit 1.7.2020 in Kraft. 

8.2 Dienstautos – Änderung der Sach-
bezugswerteverordnung 

Firmenautos, für die bereits vor dem 1.4.2020 ein 
gültiger Kauf- oder Leasingvertrag abgeschlossen 
wurde und die aufgrund der Corona-Krise noch 
nicht zugelassen werden konnten, wurde kurzfristig 
folgende Übergangsbestimmung in die Sachbe-
zugswerte-VO aufgenommen. Bei Erstzulassung
dieser Firmen-Kfz bis zum 30.5.2020 kann wei-
terhin der bis zum 31.3.2020 geltende (niedrige) 
Sachbezugswert für die Privatnutzung des Firmen-
autos angewendet werden. 

8.3 Covid-19 Prämie steuerfrei 

Vom BMF wurde klargestellt, dass die steuer- und 
SV-freien Corona-Zulagen und Bonuszahlungen 
bis zu € 3.000 allen Arbeitnehmern, die Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit beziehen, gewährt 
werden können. Es gibt dabei keine Einschränkun-
gen auf Branchen oder systemrelevante Tätigkeiten. 

 Sonderbetreuungsunterstützung bei 
der Buchhaltungsagentur des Bundes beantra-
gen 

Arbeitgeber, die Arbeitnehmern eine Sonder-
betreuungszeit im Ausmaß von bis zu 3 Wo-
chen ab dem Zeitpunkt der behördlichen 
Schließung von Lehranstalten, Einrichtung der 
Behindertenhilfe und Kinderbetreuungsein-
richtungen gewährt haben, haben Anspruch 
auf Vergütung durch den Bund von 1/3 des 
gezahlten Entgeltes. Der Anspruch ist binnen 
6 Wochen spätestens bis 30.6.2020 bei der 
Buchhaltungsagentur geltend zu machen. Im 
Unternehmensserviceportal (USP) steht ein elektroni-
sches Formular zur Verfügung. 

8.4 Termin 1.7.2020 

 Senkung der Mehrwertsteuer in 
Deutschland

Zur Stärkung des Binnenmarktes werden 
Deutschland befristet vom 1.7.-31.12.2020 die 
Mehrwertsteuersätze von 19% auf 16% und 
von 7% auf 5% senken. 

 Fristverlängerung für EU-
Meldepflichten? 

Nach dem EU-Meldepflichtgesetz (EU-MPfG) 
haben die Meldungen über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen betreffend laufende 
Gestaltungen ab 1.7.2020 zu erfolgen. Auf 
EU-Ebene gibt es derzeit Verhandlungen 
(„DAC 7“), die eine Verschiebung um sechs 
Monate vorsehen. Dies sollte hoffentlich auch 
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für jene Meldungen, die für den Rückwir-
kungszeitraum vom 25.6.2018 bis 30.6.2020 
nach derzeitiger Rechtslage spätestens bis zum 
31.8.2020 zu erfolgen haben, gelten. Der 
BMF-Erlass zur Klärung das EU-MPfG  be-
treffende Zweifelsfragen liegt noch nicht vor. 
Der Begutachtungsentwurf dürfte erst Ende 
Juni verfügbar sein. Es ist zu erwarten, ob das 
BMF nach Inkrafttreten des DAC 7 die darin 
eingeräumte Option auf Verlängerung an-
nimmt und noch vor Ablauf der ersten 30-
Tage-Frist am 31.7.2020 die notwendige No-
velle des EU-MPfG veranlasst.

8.5 Termin 30.9.2020 

 Vorsteuerrückerstattung für EU-
Staaten nicht versäumen 

Für die Erstattung von Vorsteuern des Jahrs 
2019 in EU-Mitgliedsstaaten endet die Frist 
am 30.9.2020. Die Anträge in der EU sind 
zwingend über das lokale elektronische Portal 
(für alle österreichischen Unternehmer somit 
via FinanzOnline) einzureichen. Dabei gilt es 
die Vorsteuerabzugsfähigkeit nach dem im je-
weiligen EU-Mitgliedsstaat geltenden Rege-
lungen zu beachten. 

Grundsätzlich sind Rechnungen mit einer 
Bemessungsgrundlage von min € 1.000 bzw. 
Tankbelege über € 250 einzuscannen und dem 
Antrag als PDF-File beizufügen. Dabei gilt es 
die maximale Datengröße bei Einreichung 
über FinanzOnline von 5 MB zu beachten. 

Unterjährig gestellte Anträge müssen Vorsteu-
ern von zumindest € 400 umfassen. Bezieht 
sich ein Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr
bzw auf den letzten Zeitraum eines Kalender-
jahres, so müssen die Erstattungsbeträge zu-
mindest € 50 betragen.  

 Offenlegung des Jahresabschlusses 
2019  

Kapitalgesellschaften und sogenannte „kapita-
listische Personengesellschaften“ (zB GmbH 
& Co KG), bei denen keine natürliche Person 
als unbeschränkt haftender Komplementär 
fungiert, sind verpflichtet, ihren Jahres-
/Konzernabschluss spätestens neun Monate 
nach dem Bilanzstichtag an das Firmenbuch-
gericht zu übermitteln. Die Abschlüsse zum 
31.12.2019 wären daher bis zum 30.9.2020 of-
fenzulegen. Mit dem 4. Covid-19 Gesetz wur-
de die Frist zur Offenlegung auf den 
31.12.2020 verlängert. Die Offenlegungs-
pflicht gilt auch für Zweigstellen ausländischer 
Kapitalgesellschaften. Achtung: Jahresab-
schlüsse zum 30.9.2019 sind nicht von der 
dreimonatigen Verlängerung der Einrei-

chungsfrist umfasst. Für diese gilt nur eine 40-
tägige Nachfrist ab dem 30.6.2020.  

Die Kosten der Eintragung betragen € 21, die 
gerichtliche Eingabegebühr beträgt für GmbH 
€ 34 bzw für AG € 152. 

Bei nicht fristgerechter Einreichung (Achtung: 
es gilt Einlangen beim Firmenbuchgericht!) 
droht eine automatische Zwangsstrafe von 
mindestens € 700 für jeden gesetzlichen Ver-
treter und die Gesellschaft. Die Strafen werden 
mehrmals und mit ansteigender Höhe ver-
hängt. 


